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Die Zeiten Winkelrieds

sind lange
und endgültig vorbei

Wenn unsere Wehrmänner jeden Grades ihre
Uniform anziehen, dann geht mit den meisten eine
merkwürdige Verwandlung vor: Aus unbewussten
Seelentiefen taucht in ihnen das Bild aus alten
Geschichtsbüchern auf: Winkelried nimmt vor der
Schlacht bei Sempach Abschied von den Seinen.
Auch sie ziehen ins Feld, um Frau und Kinder vor
dem bösen Feind zu schützen, bereit, wie Winkelried
den Heldentod zu sterben. Oder anders gesagt:
Sobald aus dem Schweizer Bürger ein Soldat geworden
ist, will er kein Zivilist mehr sein. Er denkt fast
nur noch in militärischen Kategorien und versetzt
die zivilen Probleme in den zweiten Rang.

Trotzdem ich auch ein alter Soldat bin, kann ich
heute als Stadtkommandant von Zürich nicht oft
und laut genug sagen: Die Zeiten Winkelrieds sind
schon lange und endgültig vorbei. Ein moderner
Krieg gegen unser Land bedroht vom ersten Augenblick

an Männer, Frauen und Kinder überall. Die
Bedrohung ist total. Daher muss auch die Abwehr
total sein. Es gibt keine Front mehr, an welcher der
bewaffnete Soldat die Daheimgebliebenen beschützen

muss. Im Gegenteil: während er vielleicht noch
im sichern Bunker sitzt, zerfetzen Bomben seine
Angehörigen und legen Wohnhäuser und Arbeitsstätten
in Trümmer. Der Krieg aus der Luft trifft das ganze
Leben in unserem Land an seinen Wurzeln. Um seine
verheerende Wirkung einzudämmen, wurde der
Zivilschutz geschaffen. Er steht heute im Rahmen der
totalen Landesverteidigung als gleichberechtigte und
ebenso wichtige Organisation neben der Armee. Wer
heute im Zivilschutz tätig ist, leistet dem Lande den
gleich wertvollen Dienst wie der Soldat in Uniform.
Noch haben dies viele unserer Wehrmänner, die jetzt
aus der Wehrpflicht entlassen werden und noch
einige Jahre im Zivilschutz dienen müssen, nicht
begriffen. Zugegeben, ihm anzugehören, löst nicht die
gleichen Gefühle des inneren Stolzes und der
Männlichkeit aus wie der Dienst in der Armee. Es fehlen
die Verwurzelung in der Geschichte, die Tradition
und der Waffenstolz. Nur widerwillig lässt sich der
alte Soldat in den Zivilschutz eingliedern, doch nicht
viel besser verhalten sich viele Dienstuntaugliche.
Ich lasse diese Haltung nicht gelten. Wir Schweizer
rühmen uns gerne unseres nüchternen und
zweckmässigen Denkens. Wenn wir dieses auf die
Beurteilung des Zivilschutzproblems ernsthaft anwenden,
dann erkennen wir seine Wichtigkeit und sind
bereit, die notwendigen Opfer auf uns zu nehmen. Die
Zivilschutzorganisation der Stadt Zürich ist in vollem

Aufbau begriffen, sie braucht noch Tausende

von Männern und Frauen in ihren Reihen. Am
11. September wird zudem das Zürchervolk über
das Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über
den Zivilschutz abzustimmen haben. Ich hoffe, dass
das Abstimmungsergebnis unserem Kanton mehr
Ehre eintragen wird, als dies anderswo der Fall war.

Und nun zum Frauenstimmrecht: Der Zivilschutz,
von dem eben die Rede war, ist ohne die Mitwirkung
der Frauen gar nicht durchführbar. Allein in unserer
Stadt werden im Endausbau seiner Organisation
über 50 000 Helferinnen benötigt. Auf Grund des
jetzt gültigen Bundesgesetzes beruht die Mitarbeit
der Frauen auf Freiwilligkeit. Glauben Sie nun aber
nicht, ich wolle die obligatorische Zivilschutzpflicht
der Frauen gegen das Frauenstimmrecht einhandeln.

Wenn ich heute für die volle politische
Gleichberechtigung der Frau eintrete, so tue ich es aus
voller staatsbürgerlicher Ueberzeugung.
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